
Fachspezifischer Teil 

Sozialpädagogik 

der studiengangspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Berufliche Bildung 

 

Der Fachbereichsrat des Fachbereichs Erziehungs- und Kulturwissenschaften hat gemäß § 44 Absatz 1 

NHG in der 115. Sitzung vom 18.05.2022 die Änderung des folgenden fachspezifischen Teils zur stu-

diengangspezifischen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Berufliche Bildung vom 

24.05.2022 (Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 04/2022, S. 588) beschlossen, 

der in der 168. Sitzung der zentralen Kommission für Studium und Lehre und Studienqualitätsmittel-

kommission (ZSK) am 25.05.2022 befürwortet, und in der 355. Sitzung des Präsidiums am 16.06.2020 

genehmigt wurde (Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück Nr. 06/2022, S. 1144). 

 

§ 1  Zuständigkeit  

Zuständig ist der BA- und MA-Prüfungsausschuss des Instituts für Erziehungswissenschaft im Fachbereich 

Erziehungs- und Kulturwissenschaften. 

§ 2 Studienprogramm und Studienablauf 

(1) 1Das Bachelorstudium Berufliche Bildung erfordert den Nachweis von Studien- und Prüfungsleis-

tungen im Umfang von 95 Leistungspunkten (LP) in der beruflichen Fachrichtung, die sich auf einen 

Pflichtbereich von 7 Studienmodulen im Umfang von 75 LP sowie einen Wahlpflichtbereich von 2 

Studienmodulen im Umfang von 20 LP verteilen. 2Es besteht die Möglichkeit, eine Bachelorarbeit 

im Umfang von 12 LP anzufertigen. 3Das Studienprogramm für die berufliche Fachrichtung Sozial-

pädagogik im Bachelorstudiengang Berufliche Bildung gliedert sich wie folgt: 

Identifier Pflichtbereich SWS LP 
Dauer 

Sem. 

Empfohlenes 

Semester 

Vorauss-

etzungen 

PÄD-BABFS-

M1 

Grundlagen der Sozialpädagogik 4 9 2 1. u. 2. -- 

PÄD-BABFS-

M2 

Einführung in pädagogische 

Grundfragen 

4 9 2 1. u. 2. -- 

PÄD-BABFS-

M3 

Didaktik der beruflichen Fachrichtung 

Sozialpädagogik 

6 12 2 2. u. 3. -- 

PÄD-BABFS-

M4 

Adressat*innen und Handlungsfelder 

der Sozialpädagogik 

6 12 2 3. u. 4. -- 

PÄD-BABFS-

M5 

Grundlagen des Verwaltungsrechts 

und dessen Bedeutung für die 

Sozialpädagogik 

6 12 2 3. u. 4. -- 

PÄD-BABFS-

M6 

Methoden sozialpädagogischer 

Forschung  

4 9 3 4. – 6. -- 

PÄD-BABFS-

M7 

Grundlagen des Sozialrechts und 

dessen Bedeutung für die 

Sozialpädagogik 

6 12 2 5. u. 6. -- 

 Summe 36 75    
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Identifier Wahlpflichtbereich  SWS LP 
Dauer 

Sem. 

Empfohlenes 

Semester 

Voraus-

setzungen 

PÄD-BABFS-

M8 

Elementarpädagogische Lernbereiche 

Für das Wahlpflichtmodul 

„Elementarpädagogische 

Lernbereiche“ müssen geeignete 

Module oder Veranstaltungen zu 

fachdidaktischen Themenfeldern 

gewählt werden, diese können je nach 

persönlicher Schwerpunktsetzung aus 

dem Angebot  

der Lehreinheit Biologie oder 

der Lehreinheit Chemie oder 

der Lehreinheit Physik oder 

der Lehreinheit Mathematik oder 

der Lehreinheit Sport oder  

der Lehreinheit Musik 

der Lehreinheit Kunst 

der Lehreinheit Germanistik 

der Lehreinheit ev. Theologie 

der Lehreinheit kath. Theologie 

der Lehreinheit isl. Theologie 

gewählt werden. 

6 10  2-5 -- 

PÄD-BABFS-

M9 

Bezugsdisziplinäre Vertiefung in 

Soziologie oder Psychologie 

Für das Wahlpflichtmodul 

„Bezugsdisziplinäre Vertiefung“ 

müssen geeignete Module oder 

Veranstaltungen entweder aus dem 

Angebot  

der Lehreinheit Sozialwissenschaften 

oder  

der Lehreinheit Psychologie gewählt 

werden 

4 10  2-5 -- 

(2) Eine differenzierte Darstellung der Module (einschließlich ihrer Teilmodule), der zu erbringenden 

Studien begleitenden Prüfungsleistungen, der inhaltlichen Prüfungsanforderungen und Studiennach-

weise ist der Modulbeschreibung im Modulhandbuch zu entnehmen. 

(3) Im Rahmen des Studiengangs wird sichergestellt, dass die Studierenden studienbegleitende Prü-

fungsleistungen (i.d.R. Modulabschlussprüfungen) oder Studiennachweise in mündlicher und 

schriftlicher Prüfungsform absolvieren. Das bedeutet i.d.R. mindestens eine schriftliche Hausarbeit 

und eine mündliche Prüfung. 

§ 3 Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit ist in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik, im allgemeinbildenden Unter-

richtsfach oder in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik anzufertigen.  

§ 4 In-Kraft-Treten  

Dieser fachspezifische Teil der Prüfungsordnung tritt nach der Veröffentlichung in einem amtlichen Mit-

teilungsorgan der Universität Osnabrück zum 01.10.2022 in Kraft. 


